
 

 

 

 

 

 

Die Digitalisierung führt immer mehr zu ortsunabhängigen Arbeitsumfeldern. 
Heimarbeitsplätze tragen ein grosses Potential von ökologischen und ökonomischen 
Einsparungen in sich und bieten in hohem Maße eine bessere Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. 

 

 

 

Um diesen digitalen Zins auch dem einzelnen Arbeitnehmer zukommen zu lassen, setzen wir 
uns für die Flexibilisierung der Arbeit mittels des Rechts auf einen Heimarbetsplatz nach 
niederländischem Vorbild ein. 

 

 

 

 

 

Um betriebliche Erfordernisse, die Digitalisierung und die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf in einen besseren Einklang zu bringen, wollen wir, dass in Zukunft die 
Begründungspflicht zur Einrichtung eins Heimarbeitsplatzes nicht mehr auf Seiten des 
Arbeitnehmers liegt und stattdessen die betrieblichen Gründe, die zur Ablehnung führen, 
durch den Arbeitgeber dargelegt werden müssen. 

Darüber hinaus fordert der Kreisparteitag den Kreisvorstand, die Delegierten zum Landes- 
und Bundesparteitag und die Mandatsträger der FDP Bochum dazu auf, den Inhalt dieses 
Beschlusses in den entsprechenden höhergeordneten Parteigliederungen einzubringen. 

 

 
 

RECHT AUF HEIMARBEITSPLATZ 

FLEXIBEL UND FAMILIENFREUNDLICH 

NICHT DIE EINRICHTUNG SONDERN 

DIE ABLEHNUNG MUSS BEGRÜNDET WERDEN 

   


